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für Anlieger befahrbar

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Landesbauordnung (BauO NRW) in der Bekannt-
machung der Neufassung vom 01.03.2000 (GV NW S. 256), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NW S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung des Wassserhaushaltsgesetzes vom 19.08.2002, in der zuletzt geän-
derten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NW (LG NW) in der Fassung der Bekanntmachung v. 21.07.2000 (GV NW S. 568).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350), in der zu-
letzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes  (Verordnung über
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997 (BGBl I S. 504), in der zuletzt geänder-
ten Fassung.

FÜR DIE 1. ÄNDERUNG

ERLÄUTERUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung

1 Erweiterung der überbaubaren Fläche um ca 7,50 m auf einem Grundstück im
Nord-Osten des Bebauungsplangebietes westlich der Heidestraße und Ergän-
zung des Zusatzes „Für Anlieger befahrbar“ für den nördlich dieses Grund-
stückes verlaufenden Fuß- und Radweg.

ÄNDERUNGSVERFAHREN

Der Gemeindeentwicklungsausschuß hat am 05.12.2005 gem §§ 2, des  Baugesetzbuches
beschlossen, diesen Bebauungsplan zu ändern.
Dieser Beschluss ist am 10.12.2005 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Hiddenhausen , den 28.02.2006

Bürgermeister

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleitpla-
nung hat am 12.12.2005 gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Hiddenhausen , den 28.02.2006

Bürgermeister

Die Gemeinde hat am 05.12.2005 gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese
1. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung    -   öffentlich auszulegen.
Hiddenhausen , den 28.02.2006

Bürgermeister

Diese 1. Änderung des  Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des
Baugesetzbuches in der Zeit vom 19.12.2005 bis  19.01.2006 einschließlich zu jedermanns
Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen
gem. § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.
Hiddenhausen , den 28.02.2006

Bürgermeister 

Der Rat der Gemeinde hat am 23.02.2006 gem. § 10 des Baugesetzbuches diese 1. Änderung
des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Hiddenhausen , den 28.02.2006

Bürgermeister 

Gem.  § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes am                        ortsüblich bekannt gemacht worden.
In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2
und Abs. 4, des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7 Abs. 6
GO NW hingewiesen.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes hat am                           Rechtskraft erlangt.
Hiddenhausen , den 

Bürgermeister  


